






Lehrgang zur Vorbereitung auf den
externen Hauptschulabschluss 2026
In dem Kurs bereiten Sie erfahrene Fachlehrer nach den 
Lehrplänen des Freistaates Thüringen auf das Ablegen der 
externen Prüfung im Sommer 2026 an einer Staatlichen Re-
gelschule vor.
Beim Erreichen der Mindestteilnehmerzahl beginnt der Kurs 
im September 2024.
Interessenten beraten wir gern über Zugangsvoraussetzun-
gen, Kursinhalte und -ablauf. Vereinbaren Sie mit uns einen 
Gesprächstermin.
Unterrichtet werden die Fächer:
Englisch  Biologie 
Deutsch  Geschichte
Mathematik Wirtschaft, Recht, Technik 
Kurs-Nr.:  OS6101 
Termine:  Sept. 2024 bis Mai 2026
Zeit:   Mo bis Do, 17.00 bis 20.15 Uhr
Ort:   Saalfeld, Jahnstraße 2
Entgelt:   ca. 292,00 €/Semester
  ermäßigt 218,00 €/Semester

Lehrgang zur Vorbereitung auf den 
externen Realschulabschluss 2026
In dem Kurs bereiten Sie erfahrene Fachlehrer nach den 
Lehrplänen des Freistaates Thüringen auf das Ablegen der 
externen Prüfung im Sommer 2024 an einer Staatlichen Re-
gelschule vor.
Beim Erreichen der Mindestteilnehmerzahl beginnt der Kurs 
im September 2024.
Interessenten beraten wir gern über Zugangsvoraussetzun-
gen, Kursinhalte und -ablauf. Vereinbaren Sie mit uns einen 
Gesprächstermin.

Unterrichtet werden die Fächer:
Englisch  Biologie 
Deutsch  Geschichte
Mathematik Geographie
Sozialkunde
Kurs-Nr.:  OS6201
Termine:  Sept. 2024 bis Mai 2026
Zeit:   Mo bis Do, 17.00 bis 20.15 Uhr
Ort:   Saalfeld, Jahnstraße 2
Entgelt:   ca. 292,00 €/Semester
  ermäßigt 218,00 €/Semester

Lehrgang zur Vorbereitung auf die 
Allgemeine Hochschulreife (Abitur)
Mit der Abiturprüfung für Nichtschüler kann die allgemeine 
Hochschulreife ohne den Besuch eines Gymnasiums er-
worben werden. Die Abiturprüfung umfasst acht Fächer und 
gliedert sich in einen schriftlichen und mündlichen Teil. Inte-
ressenten beraten wir gern über Zugangsvoraussetzungen, 
Kursinhalte und weitere organisatorische Details. 
Dauer der Ausbildung: 2 Jahre
Prüfungsfächer sind
Deutsch  Biologie
Mathematik Wirtschaft und Recht
Physik   Geschichte
Englisch  Russisch/Französisch
Kurs-Nr.:  OS6401 
Termine:  Sept. 2024 bis Juni 2026, 
Zeit:   Mo bis Fr, 17.00 bis 21.00 Uhr
Ort:   Gymnasium Saalfeld
Entgelt:   ca. 400,00 €/Semester

Ansprechpartnerin: Ann-Janin Borzutzki | 03671 359046 
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Bei der Beratung wird selbstverständlich die volle Anonymität 
gewahrt, sie ist vertraulich und kostenfrei!

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.vhs-th.de/alphabetisierung  

Lesen und Schreiben
Wenn Sie Verwandte oder Bekannte haben, die nicht richtig 
lesen und schreiben können, dann machen Sie bitte die Be-
troff	enen	auf	diesen	Kurs	aufmerksam	und	ermutigen	Sie	noch	
Unentschlossene zur Teilnahme. Gerade dieser Personen-
kreis hat große Probleme im täglichen Leben, im Beruf und in 
der Familie, denn ständig müssen eine Vielzahl von Informati-
onen gelesen und geschrieben werden, z. B. Straßenschilder, 
Fahrpläne, Briefe, Formulare von Ämtern, Entschuldigungen 
für die Kinder u.a.m. Wer über keine ausreichenden Lese- und 
Schreibkenntnisse verfügt, ist ständig auf die Hilfe Anderer an-
gewiesen. Mehr als die Hälfte der lese- und schreibunfähigen 
Erwachsenen ist arbeitslos und wird auf dem Arbeitsmarkt als 
nicht mehr vermittelbar eingeschätzt. Wenden Sie sich bitte 
vertrauensvoll an Ihre Kreisvolkshochschule. 
 Kurs-Nr.: OR7101
  Termine: 15.08. bis 19.12.2024, 17x3 UE
  Zeit: Do, 14.00 bis 16.15 Uhr
  Ort: Rudolstadt, Schwarzburger Chaussee 12, 
 kleiner Unterrichtsraum
Entgelt (inkl. MwSt.):   gebührenfrei
 Kursleitung: Elfi Johne

 Kurs-Nr.: OS7101
  Termine: 25.07. bis 12.12.2024, 10x2 UE
  Zeit: Do, 15.30 bis 17.00 Uhr
  Ort: Saalfeld, Jahnstr., R203
Entgelt (inkl. MwSt.):   gebührenfrei
 Kursleitung: Ute Häfner

Lernzentrum Lesen und Schreiben
Ansprechpartner/in:  Annett Neubert
Tel:    03672 823771
E-Mail:   neubert@vhs-slf.de

Unsere	Kurse	fi	nden	Sie	unter	www.vhs-slf.de
Menschen mit deutscher Muttersprache, die Schwierigkeiten 
mit Lesen und Schreiben haben, erhalten im VHS Lernzen-
trum Lesen und Schreiben eine zweite Chance, sich diese 
Grundkompetenz anzueignen.
Für Analphabeten sind Zeitungs- und Buchtexte so wenig 
verständlich wie für die meisten Bundesbürger chinesische 
Schriftzeichen. Wer die Schriftsprache nicht kennt, benutzt sie 
nicht.	Das	verringert	 für	die	Betroff	enen	nicht	nur	die	Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt, sondern beeinträchtigt auch ihre 
Lebensqualität und ihre gesellschaftliche Integration.
Allein in Thüringen leben ca. 200.000 deutschsprachige Er-
wachsene, die nicht oder nur sehr wenig lesen und schreiben 
können. Bedenklich ist auch die Tatsache, dass in Deutsch-
land jährlich fast 90.000 junge Menschen die Schule ohne 
Abschluss verlassen und somit vom Erwerb berufsbezogener 
Grundkompetenzen so gut wie ausgeschlossen sind.
Die Kreisvolkshochschule Saalfeld-Rudolstadt bietet Kurse 
an, in denen Erwachsene Lesen und Schreiben lernen kön-
nen. Hier können sie in kleinen und persönlichen Gruppen und 
mit fachgerechter Unterstützung genau das lernen, was sie für 
Alltag oder Beruf an Lese- und Schreibkenntnissen brauchen. 
In einem ersten Beratungsgespräch informieren wir ausführ-
lich über das Kursangebot und die Kursinhalte. Wir beraten 
diejenigen, die einen Kurs besuchen wollen, aber auch alle 
anderen, die sich mit dem Thema beschäftigen.

Grundbildung
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Jobcentern kann sich der Kontakt manchmal schwierig gestal-
ten. Ein Grund dafür können Probleme mit dem Lesen und 
Schreiben sein. In der halbtägigen Fortbildung (4h) erhalten 
Sie wichtige Informationen zu Lese- und Schreibschwierigkei-
ten bei Erwachsenen. Es wird Ihnen praxisnah vermittelt, wie 
Sie gering Literalisierte erkennen und sensibel ansprechen 
können.  
Die Fortbildung richtet sich in erster Linie an Personen mit 
Bürgerkontakt, z. B.:
•	 Mitarbeiter/-innen	der	Kommunalverwaltung	
•	 Fachkräfte	in	karitativer	und	sozialer	Beratung	•	
•	 Mitarbeiter/-innen	der	Jobcenter	
•	 Personal	von	Schulen	
•	 Personalverantwortliche	in	der	Verwaltung	und	in	der	Wirt-

schaft 
•	 Fachkräfte	im	Erziehungs-,	Betreuungs-,	und	Gesundheits-

wesen
Schulen Sie sich 

und Ihre Mitarbeiter/-
innen darin, 
funktionale 

Analphabeten und 
Analphabetinnen zu 

erkennen und 
werden Sie so zu 

wichtigen 
Schlüsselpersonen. 

Zeigen Sie 
Unterstützungs-

möglichkeiten auf 
und tragen Sie so 

zur Enttabuisierung 
des Themas bei. 

Inhalte:
1. Einführung in das Thema
2. Hintergrundinformationen zu gering Literalisier-ten
3.	Lebenswelten	und	Erkennen	von	betroff	enen	Personen
4. Ansprechen und Informieren
Kurs-Nr.: OS7400 Termine auf Anfrage

Lernen am Telefon
Sie möchten besser lesen, schreiben, rechnen können oder 
sicherer	am	Computer	bzw.	Smartphone	werden?
In Thüringen gibt es zahlreiche Lernangebote – auch in Ihrer 
Nähe.
Informationen erhalten Sie bei der Thüringer Grundbil-
dungs-Hotline 0800 89 89 789
Beratungszeiten:
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 10:00 – 15:00 Uhr
Angebote:
•	kostenfreie	telefonische	Beratung
•	Information	zu	Lernangeboten	wie	z.B.	Lerncafés,	Lernpor-

tale, Lernen am Telefon
Information zu Lernangeboten in ganz Thüringen, wie z.B. 
Kurse in Volkshochschulen 
Lernen am Telefon

BESSER LESEN, SCHREIBEN UND RECHNEN FÜR 
ERWACHSENE

So funktioniert es:
1. Rufen Sie die kostenfreie Telefonnummer 0800 89 89 789 

an. 
2. Sie bekommen einen persönlichen Lehrer, mit dem Sie ab-

stimmen,	was	und	wie	häufi	g	Sie	lernen	wollen.
3. Anschließend erhalten Sie Übungen über Internet, E-Mail 

und Post. Diese bearbeiten Sie alleine oder gemeinsam am 
Telefon.

4. Sie erhalten ein regelmäßiges Feedback und führen Ge-
spräche zu Ihrem Lernfortschritt.

Kosten?
Lernen am Telefon ist ein kostenfreies Lernangebot und wird 
durch den Thüringer Volkshochschulverband e.V. koordiniert.

Wer?
Erwachsene die Schwierigkeiten mit dem Lesen, Schreiben 
und Rechnen haben.

Fortbildung für Beschäftigte mit Bürgerkontakt 
In der täglichen Arbeit mit Bürgerinnen und Personen mit 
Bürgerkontakt, z. B.: Bürgern in Ämtern, Kitas, Praxen oder

       Grundbildung
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Entgeltordnung für die Nutzung der Kreis-
volkshochschule Saalfeld-Rudolstadt 
(KVHSEntgO)

Aufgrund der gültigen Ordnung über die Benutzung der Kreisvolkshochschule 
Saalfeld – Rudolstadt hat der Kreistag des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt in 
der Sitzung am 12.03.2024 folgende Entgeltordnung beschlossen:

§ 1 Entgeltpflicht
(1)	 Auf Grundlage des Thüringer Erwachsenenbildungsgesetzes (ThEBG) 

und der Ordnung über die Benutzung der Kreisvolkshochschule Saalfeld – 
Rudolstadt erstellt die KVHS ein Bildungsangebot, dessen Art und Umfang 
im Programm für das jeweilige Semester veröffentlicht wird.

(2)	 Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt erhebt für die Teilnahme an Veranstal-
tungen dieses Bildungsangebotes seiner Kreisvolkshochschule (Einzel-
veranstaltungen oder den Kurs, im folgenden Unterricht bzw. Kurs) Entgel-
te. 

(3)	 Die Erhebung von Entgelten und Auslagen nach anderen Rechtsvorschrif-
ten bleibt unberührt (z.B. Verwaltungsbetrag und Auslagen für Verwal-
tungstätigkeit der KVHS).

§ 2 Höhe der Entgelte
(1)	 Die Maßeinheit für die Berechnung der Entgelte eines Kurses bzw. eines 

Vortrages ist der Betrag in Euro für eine Unterrichtsstunde, die 45 Minuten 
umfasst. Ein Vortrag umfasst max. 2 Unterrichtsstunden, ein Kurs mindes-
tens 3 Unterrichtsstunden.

(2)	 Die genaue Höhe des jeweils zu zahlenden Entgeltes wird im Programm 
der Kreisvolkshochschule veröffentlicht.

(3)	 Für Kurse wird ein Entgelt je Unterrichtsstunde und Unterrichtsteilnehmer 
erhoben. Das zu entrichtende Entgelt für einen Vortrag gilt für diesen als 
Einmalbetrag.

(4)	 Das Entgelt
	 für einen Vortrag beträgt			   10,00 €
	 und für Kurse in den Fachbereichen - Gesellschaft, 
	 Kunst/Kultur, Gesundheit, Sprachen, Beruf       	 3,50 €
	 Vorbereitung auf Schulabschlüsse, Grundbildung	 1,00 - 2,00 €
(5)	 Für jeden Kurs wird zusätzlich ein einmaliger Verwaltungsbetrag in Höhe 

von 2,00 € erhoben. Der Verwaltungsbetrag beinhaltet keine gesetzliche 
Umsatzsteuer. Für den Fall, dass die Leistungen des Landkreises Saal-
feld-Rudolstadt der Umsatzsteuer unterliegen, erhöht sich der zu entricht-
ende Verwaltungsbetrag um die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen 
Höhe. Für den Fall, dass die Entgelte sich im Rahmen der gesetzlichen 
Umsatzsteuer nach individuellen Teilnahmevoraussetzungen richten, wer-
den entsprechende Nachweise von der Kreisvolkshochschule gefordert.

(6)	 Die Aufwendungen der KVHS, die durch die Organisation von Exkursio-
nen, Fahrten und Bildungsreisen entstehen, werden kostendeckend ent-
sprechend der tatsächlichen Kosten erhoben.

(7)	 Die Entgelte für Kurse und sonstige Veranstaltungen, die für Dritte nach 
deren Vorgaben durchgeführt werden, richten sich nach den tatsächlich 
anfallenden Kosten.

(8)	 Anfallende Miet-, Material- und Lernmittelkosten, Auslagen (z.B. Skripte 
und Kosten für erhöhten technischen Aufwand, Fotokopien, Werkstoffe, 
Material, Porto) können zusätzlich zu den Teilnahmeentgelten entstehen 
und werden bei Anmeldung in tatsächlicher Höhe fällig.

(9)	 Teilnahmebescheinigungen sind in der Geschäftsstelle gegen ein Entgelt 
entsprechend der Satzung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt über die 
Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wir-
kungskreis einschließlich seiner Anlage erhältlich, sofern in Sonderverein-

barungen nichts anderes geregelt ist.
(10)	 Für Teilnehmer mit Schichtarbeit besteht nach Vorlage einer Bescheini-

gung durch den Arbeitgeber die Möglichkeit, den Unterricht anteilig unter 
entsprechend reduziertem Entgelt zu belegen.

(11)	 Teilnehmer, die später in einen bereits laufenden Kurs einsteigen, haben 
das volle Kursentgelt zu entrichten.

(12)	 Wird die vom Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz (ThEBG) und ihren 
Durchführungsbestimmungen vorgegebene Mindestteilnehmerzahl von 
acht Personen nicht erreicht, kann die Volkshochschule vor Kursbeginn 
entscheiden, ob eine Kleingruppe gebildet wird, wenn pädagogische, in-
haltliche und bildungspolitische Gründe dies als sinnvoll erscheinen las-
sen. Die Entgelte werden dann kostendeckend kalkuliert. Ermäßigungen 
sind für diese Kurse nicht möglich.

(13)	 Für Kurse, bei denen aus räumlichen bzw. organisatorischen Gründen die 
Teilnehmerzahl auf unter 8 begrenzt werden muss, werden die Entgelte 
kostendeckend kalkuliert.

(14)	 In begründeten Fällen kann die Leitung abweichende Entgelte festlegen. 
Für spezielle Vorhaben der KVHS wie z. B. Kooperationsprojekte, mehr-
tägige Seminare, die nicht Abs. 6 unterliegen, werden die Entgelte unter 
Beachtung der Erhöhung des Unterrichtsvolumens sowie einer veran-
staltungsbezogenen Kostendeckung fallspezifisch durch die Leitung der 
KVHS festgelegt.

§ 3 Entstehen der Entgeltpflicht, Schuldner und Fälligkeit
(1)	 Die Pflicht zur Entgeltzahlung entsteht mit der verbindlichen Anmeldung 

des Teilnehmers zu der im Semesterprogramm terminlich festgelegten 
gewünschten Veranstaltung. Die Anmeldung kann schriftlich (online, per 
Post, Fax oder E-Mail), persönlich oder telefonisch erfolgen.

(2)	 Eine Pflicht entsteht auch dann, wenn ein Teilnehmer ohne Anmeldung am 
Unterricht oder an Teilen des Unterrichts teilnimmt. Die Fachbereichslei-
tungen der KVHS setzen hier das Entgelt anhand der Teilnehmerliste fest.

(3)	 Schuldner des Entgeltes sind die Teilnehmer an Veranstaltungen der 
Volkshochschule, bei minderjährigen Teilnehmern deren gesetzliche Ver-
treter.

(4)	 Die KVHS fordert das Entgelt mit oder nach Beginn der Veranstaltung. Mit 
der Aufforderung wird das Entgelt fällig. In begründeten Ausnahmefällen 
kann die Leitung der KVHS eine andere Fälligkeit festlegen.

(5)	 Die KVHS ist berechtigt, den Nutzer solange vom Unterricht auszuschlie-
ßen, bis er seiner Zahlungsfrist nach vorheriger Zahlungsaufforderung 
nachgekommen ist.

(6)	 Bei Verschiebungen von Kursterminen besteht weiterhin die volle Entgelt-
pflicht. Über Ausnahmefälle entscheidet die Leitung der KVHS.

§ 4 Ermäßigungen
(1)	 Eine Ermäßigung kann dem Teilnehmer auf schriftlichen Antrag gewährt 

werden. Maßgebend für die Inanspruchnahme der Ermäßigung sind die 
Verhältnisse zum Zeitpunkt der Anmeldung.

(2)	 25 v.H. Ermäßigung des maßgeblichen Entgeltes werden Kursteilnehmern 
gewährt, die zum Zeitpunkt der Anmeldung 
•	 Auszubildende (Nachweis), 
•	 Schüler und Studenten gegen Vorlage eines gültigen Schüler- oder Stu-

dentenausweises, 
•	 Empfänger von Arbeitslosengeld nach dem Dritten Sozialgesetzbuch 

(SGB III) gegen Vorlage eines aktuellen Bescheides,
•	 Empfänger von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach 

dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) gegen Vorlage eines aktuellen 
Bescheides,

•	 Empfänger von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder 
der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 
Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII) gegen Vorlage eines aktuellen 
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Bescheides sind.
(3)	 Über eine ausnahmsweise rückwirkende Gewährung einer Entgeltermä-

ßigung in besonderen unverschuldeten Fällen entscheidet die Leitung der 
KVHS.

(4)	 Vorstehende Ermäßigungstatbestände finden für Beträge unter 25,00 €, 
inkl. ggf. Umsatzsteuer, keine Anwendung.

(5)	 Der Nachweis für alle Ermäßigungen ist bei semesterübergreifendem Un-
terricht in jedem Semester ohne Aufforderung neu zu erbringen. Zudem ist 
der Nachweis für jede Anmeldung ohne Aufforderung vorzulegen.

(6)	 Keine Ermäßigung wird gewährt auf:
•	 Miet-, Material-, Lernmittelkosten, Auslagen (z.B. Skripte und Kosten für 

erhöhten technischen Aufwand, Fotokopien, Werkstoffe, Material, Porto 
(siehe § 2 Abs. 7)

•	 Anmeldebestätigungen, Teilnahmebescheinigungen oder Quittungen 
(siehe § 2 Abs. 8)

•	 Verwaltungsbetrag (siehe § 2 Abs. 5)
•	 Kurse, die in Kooperation stattfinden

§ 5 Zahlungsmodalitäten
(1)	 Das Entgelt ist vorzugsweise durch Lastschrifteinzug an den Landkreis 

Saalfeld-Rudolstadt (Kreiskasse) zu entrichten. Sie kann jedoch auch auf 
das Konto des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt überwiesen werden. 

(2)	 Für entsprechend ausgewiesene Veranstaltungen erfolgt eine Barkassie-
rung am Veranstaltungsort.

(3)	 Eine Bezahlung an den Dozenten ist nicht möglich.

§ 6 Rücktritt / Entgeltrückzahlung
(1)	 Ein Rücktritt vor Kursbeginn ist bis 14 Kalendertage vor Kursbeginn kos-

tenfrei möglich. Dabei entstehen folgende Stornierungsentgelte:
•	 bis 14 Kalendertage vor Kursbeginn kostenfrei
•	 danach 50% des Kursentgeltes

(2)	 Bei Erkrankungen und anderen nicht vom Teilnehmer zu vertretenden Um-
ständen, die eine weitere, ständige Teilnahme unmöglich machen, kann 
auf Antrag eine anteilige Entgeltrückerstattung erfolgen, wenn der Teilneh-
mer den Verhinderungsgrund schriftlich nachweist. Dazu zählen: 
•	 Krankheit laut ärztlichem Attest
•	 geänderte Arbeits-, Ausbildungs- oder Schulverhältnisse.

(3)	 Bei Nichtzustandekommen werden bereits gezahlte Entgelte zurückerstat-
tet. Wird der Unterricht aus Gründen, die von der KVHS zu vertreten sind, 
vorzeitig beendet, so wird den Teilnehmern das Entgelt für die noch nicht 
abgehaltenen Unterrichtsstunden zurückerstattet. Weitergehende Ansprü-
che werden nicht anerkannt.

(4)	 Bei der Erstattung der Teilnahmeentgelte nach § 6 Abs. 2 wird ein Bearbei-
tungsbetrag in Höhe von 4,20 € einbehalten.

(5)	 Der genannte Bearbeitungsbetrag beinhaltet keine gesetzliche Umsatzsteu-
er. Für den Fall, dass die Leistungen des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt 
der Umsatzsteuer unterliegen, erhöht sich der zu entrichtende Bearbei-
tungsbetrag um die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe.

(6)	 Kosten nach § 2 Abs. 8 werden nur insoweit zurückgezahlt, als der KVHS 
selbst aufgrund der Nichtteilnahme des Teilnehmenden noch keine Kosten 
entstanden sind oder nicht verbindlich entstehen.

(7)	 Eine Erstattung erfolgt nicht bei einem Teilnahmeentgelt sowie den sonsti-
gen Kosten nach § 2 Abs. 8, wenn der Betrag unter 13,00 € liegt. Das ge-
nannte Teilnahmeentgelt beinhaltet keine gesetzliche Umsatzsteuer. Für 
den Fall, dass die Leistungen des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt der 
Umsatzsteuer unterliegen, erhöht sich das zu entrichtende Entgelt um die 
Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe.

§ 7 Inkrafttreten
(1)	 Zur Bearbeitung von Interessenbekundungen, Anmeldungen und zur Er-

hebung des Teilnehmerentgeltes werden durch die Volkshochschule fol-
gende personenbezogenen Daten erfasst, gespeichert und verarbeitet: 
Name, Vorname, Wohnanschrift, Telefonnummer und/oder E-Mailadres-
se, Geburtsdatum, Geschlecht und Ermäßigungsstatus des Teilnehmers 
und zusätzlich bei Minderjährigen Name, Vorname und Wohnanschrift des 
gesetzlichen Vertreters.

(2)	 Im Rahmen der Durchführung von Kursen und Veranstaltungen im Auf-
trag, nach bestimmten Förderrichtlinien oder in Kooperation mit anderen 
Institutionen bzw. Bildungsanbietern werden ggf. zusätzliche Daten erho-
ben, gespeichert und verarbeitet. Die Aufklärung bezüglich der zusätzlich 
erhobenen Daten erfolgt über ein gesondertes Informationsblatt.

(3)	 Die gespeicherten Daten für die Teilnahme an Veranstaltungen der Kreis-
volkshochschule werden nach Ablauf der gesetzlichen Frist gelöscht, bzw. 
vernichtet.

§ 8 Inkrafttreten
(1)	 Diese Entgeltordnung für die Nutzung der Kreisvolkshochschule Saal-

feld-Rudolstadt tritt am 01.08.2024 in Kraft.
(2)	 Gleichzeitig tritt die Entgeltordnung für die Nutzung der Kreisvolkshoch-

schule Saalfeld-Rudolstadt (KVHSEntgO) vom 31.07.2014 außer Kraft.

Saalfeld, den 12.03.2024

Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt

Marko Wolfram
Landrat

Ordnung über die Benutzung der Kreisvolks-
hochschule Saalfeld-Rudolstadt (Benutzungs-
ordnung KVHS) 
Aufgrund der §§ 98 Abs. 1, 99 Abs. 2 und 100 der Thüringer Kommunalordnung 
- ThürKO -  in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Oktober 2013 
(GVBl. S. 293, 295),
in Verbindung mit dem Thüringer Erwachsenenbildungsgesetz (ThürEBG) vom 
18. November 2010 (GVBl. S. 328)
hat der Kreistag des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt in der Sitzung am 29. 
April 2014 folgende Ordnung über die Benutzung der Kreisvolkshochschule 
Saalfeld-Rudolstadt beschlossen:

§ 1 Benutzungsverhältnis
(1)	 Durch diese Ordnung wird die Benutzung der Kreisvolkshochschule Saal-

feld-Rudolstadt (KVHS) geregelt.
(2)	 Die Benutzung ist jedermann im Rahmen der Benutzungsordnung, sofern 

nicht in der Kursbeschreibung Einschränkungen gegeben sind, gestattet.
(3)	 Durch die Inanspruchnahme der KVHS nach Maßgabe dieser Ordnung 

entsteht ein privatrechtliches Benutzungsverhältnis.

§ 2 Entgelte
Entgelte und Ermäßigungen werden nach Maßgabe der jeweils gültigen Ent-
geltordnung zu dieser Benutzungsordnung erhoben. 

§ 3 Anmeldung, Teilnahme
(1)	 Für die Benutzung der KVHS ist in der Regel eine Anmeldung bis spä-

testens 14 Tage vor Beginn der Veranstaltungen (Vorträge oder Kurs, im 
folgenden Unterricht) erforderlich. Ausnahmen sind möglich.
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(2)	 Die Anmeldung in der KVHS erfolgt in schriftlicher Form, per Post, per Fax 
bzw. Email, persönlich oder telefonisch während der Sprechzeiten der Ge-
schäftsstelle bis zu den veröffentlichten Terminen. Entscheidend ist jeweils 
das Eingangsdatum bei der KVHS.

(3)	 Das Mindestalter für eine Anmeldung beträgt 16 Jahre. Ist die Mindest-
teilnehmerzahl erreicht, können auch Kinder und Jugendliche unter 16 
Jahren teilnehmen. Die Anmeldung erfolgt nur mit Einwilligung des gesetz-
lichen Vertreters bzw. dem Erziehungsberechtigten. 

	 Eine Ausnahme vom Mindestalter bildet der Unterricht im Rahmen der 
Schülerakademie.

(4)	 Durch die Anmeldung erkennt der Benutzer bzw. der gesetzliche Vertreter/
Erziehungsberechtigte die Benutzungs-, Entgelt- und die Hausordnung an.

(5)	 Die Durchführung des Unterrichts ist von der Teilnehmerzahl abhängig und 
soll mindestens 8 betragen. Die Höchstzahl legt der Leiter der KVHS nach 
pflichtgemäßem Ermessen fest.

(6)	 Sind die Termine des Unterrichts bereits festgesetzt und veröffentlicht, 
gehen die Teilnehmer/innen ohne Bestätigung der Unterrichtsanmeldung 
zum ersten Veranstaltungstermin. Es erfolgt nur dann eine Benachrichti-
gung, wenn der Kurs ausfallen sollte, bereits belegt ist oder Termin- oder 
Ortsänderungen notwendig sind.

	 Ist das Unterrichtsangebot terminlich noch nicht untersetzt, erhalten die 
angemeldeten Teilnehmer vor Unterrichtsbeginn eine schriftliche Einla-
dung unter Angabe des Termins und des Unterrichtsortes. Die Regelungen 
und Fristen für Abmeldungen gemäß § 5 bleiben bestehen.

(7)	 Die Gewährung einer Ermäßigung gemäß § 4 Abs. 2 der Entgeltordnung 
muss gleichzeitig mit der Anmeldung schriftlich beantragt werden. Die Be-
rechtigungsgrundlage für die Ermäßigung muss mit der Anmeldung oder 
spätestens zum 1. Kurstermin vorgelegt werden.

§ 4 Studienreisen / Tagesfahrten / Exkursionen
(1)	 Bei allen Reisen und Fahrten tritt die KVHS nur als Vermittler des jeweils 

genannten Reiseveranstalters auf und haftet folglich nicht für Schäden jeg-
licher Art.

	 Die Haftung der Reiseveranstalter und der sonstigen Leistungsträger 
bleibt hiervon unberührt. Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die 
bei den einzelnen Reisen genannten Reisebüros allgemeine Geschäftsbe-
dingungen verwenden. Diese können bei dem veranstaltenden Reisebüro 
angefordert werden.

(2)	 Die jeweils für die Veranstaltung ausgedruckten Preise entsprechen dem 
Stand der Drucklegung. Preisveränderungen bleiben vorbehalten. Pro-
grammveränderungen, die seitens der Veranstaltungs- oder Reiseleitung 
in Absprache mit der KVHS vorgenommen werden, bleiben ebenfalls vor-
behalten. 

§ 5 Rücktritt, Erstattungen, Fristen
(1)	 Bis 14 Kalendertage vor Unterrichtsbeginn ist ein Rücktritt ohne Kosten 

möglich. Erfolgt ausnahmsweise eine Anmeldung nach Anmeldeschluss 
gemäß § 3 Abs. 1, ist bei Rücktritt grundsätzlich das Stornierungsentgelt lt. 
Entgeltordnung fällig.

(2)	 Bei Rücktritt nach diesem Termin ist ein Stornierungsentgelt lt. Entgelt-
ordnung zu zahlen. Ausnahmen sind nur im Rahmen des § 6 Abs. 1 der 
Entgeltordnung zulässig. 

	 Der Rücktritt gemäß den oben genannten Bedingungen ist in jedem Falle 
in schriftlicher Form per Post, Fax oder Email gegenüber der Geschäfts-
stelle Saalfeld zu erklären. Ein Fernbleiben von der Veranstaltung oder 
eine mündliche Benachrichtigung gelten nicht als Erklärung zum Rücktritt. 
Für die Bemessung der Fristen ist das Datum des Eingangs bei der KVHS 
maßgeblich.

(3)	 Bei Ausschluss vom Unterricht wird das Entgelt nicht erstattet.
(4)	 Bei anderen Veranstaltungen (Tagesfahrten, Exkursionen und Studienrei-

sen) gelten unterschiedliche Bedingungen und Fristen, über die im Infotext 
des Kurses gesondert informiert wird. 

§ 6 Hausordnung
Die KVHS genießt in vielen Gebäuden Gastrecht. Die Hausordnung dieser Ein-
richtungen ist für die Kursteilnehmer verbindlich.

§ 7 Bescheinigungen
(1)	 Am Ende des Unterrichts erhalten die Kursteilnehmer auf Wunsch eine 

Teilnahmebescheinigung, wenn eine Teilnahme von mindestens 80% 
nachgewiesen wird. Nach Abschluss bestimmter Lehrgänge kann ein öf-
fentlich anerkanntes Prüfungszeugnis, ein Teilnehmerzertifikat der KVHS 
oder ein Zertifikat des Deutschen Volkshochschulverbandes erworben 
werden. 

(2)	 Es wird ein Entgelt lt. Entgeltordnung erhoben.

§ 8 Schließzeiten
(1)	 In den Schulferien kann die Geschäftsstelle der KVHS geschlossen werden. 
(2)	 Die Schließung wird in den ortsüblichen Medien bekannt gegeben.

§ 9 Ausschluss
Bei Verstößen der Teilnehmer gegen die Hausordnung oder bei Nichtzahlung 
der Entgelte trotz Zahlungsaufforderung kann der Leiter der KVHS die entspre-
chenden Teilnehmer vom Unterricht ausschließen.

§ 10 Personenbezogene Daten
(1) 	 Zur Bearbeitung des Antrages auf Teilnahme am Unterricht der KVHS so-

wie zur Festsetzung und Kassierung der Benutzungsentgelte werden fol-
gende personenbezogene Daten erhoben und in automatisierten Dateien 
verarbeitet: 

	 Stammdaten des Teilnehmers: 
•	 Name, Vorname, Geburtsdatum und Wohnanschrift des Teilnehmers 

und zusätzlich bei Minderjährigen die entsprechenden Daten der Erzie-
hungsberechtigten bzw. gesetzlichen Vertreters des Teilnehmers

•	 Telefonnummer (privat und dienstlich)
•	 die Berechnungsgrundlagen für die Entgelte sowie die zur kassenmä-

ßigen Abwicklung erforderlichen Daten, insbesondere die Bankverbin-
dung der Schuldner zur Teilnahme am Lastschriftverfahren

(2)	 Bei der Erfassung, Speicherung, Weiterverarbeitung und Weitergabe per-
sonenbezogener Daten gelten die Bestimmungen des Bundes- sowie des 
Thüringer Datenschutzgesetzes.

(3)	 Durch die Bekanntmachung dieser Benutzungsordnung wird der Teilneh-
mer bzw. dessen gesetzlicher Vertreter oder Erziehungsberechtigter über 
die Aufnahme der in Absatz 1 genannten Daten in automatisierte Dateien 
unterrichtet.

§ 11 Inkrafttreten
Die Ordnung über die Benutzung der Kreisvolkshochschule Saalfeld-Rudolstadt 
tritt am 01.08.2014 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Allgemeine Benutzungssatzung der Kreisvolkshochschulen 
vom 30. März 1998 außer Kraft.

Saalfeld, den 08. Mai 2014
Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt

Hartmut Holzhey
Landrat

Saalfeld, den 11. März 2014

82 www.vhs-slf.de



83

Gläubiger-Identifikationsnummer

Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt			 
Schloßstraße 24
07318 Saalfeld		                                                                                   			    Mandat für einmalige Zahlung

					                                                                         		   Mandat für wiederkehrende Zahlungen	
															             

SEPA-Lastschritsmandat
Ich ermächtige o.a. Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein unten 
genanntes Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber (Name,Vorname)

IBAN
																              
DE				  

BIC (8 oder 11 Stellen)
										        

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich noch der oben genannte Zahlungsempfänger über den Einzug dieser 
Verfahrensart unterrichten

________________________________________		  __________________________________________________________
Ort, Datum						      Unterschrift des Kontoinhabers

DE25830503030000000019

Mandatsreferenz

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kreditinstitut des Kontoinhabers
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Identität und Auftrag
Die kommunale Erwachsenenbildungseinrichtung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt bietet ein flächen-
deckendes und vielfältiges Bildungsangebot für alle Bevölkerungsgruppen.

Werte
Die qualitativ hochwertigen Bildungsangebote beruhen auf humanistischen Grundwerten, sind bürgernah 
und zukunftsorientiert.

Kund*innen
Alle Menschen unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit oder Nationalität sowie kommerzielle, kommu-
nale und gemeinnützige Einrichtungen zählen zu unseren potenziellen Kunden.

Fähigkeiten
Mitarbeiter*innen und Kursleiter*innen verfügen über hohe Kompetenzen und die erforderlichen Qualifi-
kationen.

Leistungen
Ein bedarfsgerechtes Bildungsangebot inklusive Beratung in den Bereichen mit der Möglichkeit Abschlüs-
se zu erlangen wird vorgehalten.

Ressourcen
Es stehen fachliche und materielle Ressourcen zur Verfügung.

Das gesamte Leitbild der  Saalfeld-Rudolstadt finden Sie auf unserer Website www.vhs-slf.de

Leitsätze der KVHS



Zusammenhalt
erleben.
Weiterbilden.

info@vhs-slf.de
www.vhs-slf.de

Kreisvolkshochschule
Saalfeld-Rudolstadt



Finanzgeschäfte per Mausklick.
 

Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte ganz entspannt 
mit Online-Banking – wo und wann Sie möchten. 
Einfach zu bedienen und bestens geschützt durch 
die gewohnt hohen Sicherheitsstandards der 
Sparkasse.

Alle Ihre Finanzen
auf einen Klick.

Finanzgeschäfte per Mausklick.
 

Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte ganz entspannt 
mit Online-Banking – wo und wann Sie möchten. 
Einfach zu bedienen und bestens geschützt durch 
die gewohnt hohen Sicherheitsstandards der 
Sparkasse.

Kreisvolkshochschule Saalfeld-Rudolstadt

Geschäftsstelle Saalfeld
Jahnstr. 2
07318 Saalfeld

Geschäftsstelle Rudolstadt
Schwarzburger Chaussee 12
07407 Rudolstadt

info@vhs-slf.de
www.vhs-slf.de


